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A. Einführung in den Forschungsgegenstand

Gesetzt den Fall, die Parteien eines Unternehmenskaufvertrags haben ein global
geltendes Wettbewerbsverbot vereinbart, obwohl es kartellrechtlich nur im Hinblick
auf bestimmte EU-Staaten zu rechtfertigen ist. Ist das Wettbewerbsverbot gemäß
Art. 101 Abs. 2 AEUV bzw. § 1 GWB i.V.m. § 134 BGB insgesamt nichtig, oder
kann es im kartellrechtlich zulässigen Umfang aufrechterhalten werden? Denkbar ist
auch eine Bezugsbindung mit einer Laufzeit von 20 Jahren, die – unter gegebenen
Voraussetzungen – für 5 Jahre wirksam hätte vereinbart werden können. Gilt die
Bezugsbindung dann jedenfalls für die zulässigen 5 Jahre?

Die Methodik, mit der eine überschießende und daher unwirksame Abrede auf
einen in ihr enthaltenen zulässigen Kern zurückgeführt wird, bezeichnet man als
geltungserhaltende Reduktion.1 Streitig ist ihre Anwendung insbesondere im Recht
der AllgemeinenGeschäftsbedingungen.Weniger prominent, aber in der Sache nicht
weniger umstritten, wird die Debatte im Hinblick auf kartellverbotswidrige Ver-
einbarungen geführt.

Thema dieser Arbeit ist die Vereinbarkeit einer geltungserhaltenden Reduktion
mit der in Art. 101 Abs. 2 AEUV bzw. § 1 GWB i.V.m. § 134 BGB angeordneten
Nichtigkeitsfolge. Die nationale Rechtsprechung zu diesem Themenkomplex ist
uneinheitlich, europagerichtlich ist die Frage gänzlich ungeklärt und in der Literatur
hoch umstritten. Im Rahmen dieses ersten Kapitels werden die damit zusammen-
hängenden Forschungsfragen konkretisiert (I.) und ein Ausblick auf Struktur und
Aufbau der Arbeit gegeben (II.).

I. Forschungsfragen

Die im Rahmen dieser Arbeit behandelten Forschungsfragen lassen sich in eine
methodische Vorfrage (1.), in materielle Kernfragen (2.) und weiterführende Dis-
kussionen (3.) einteilen.

1 Grundlegend zum Instrument der geltungserhaltenden Reduktion z.B.: Hager, Ausle-
gung;Roth, JZ 1989, 411;Uffmann;Ulmer, NJW1981, 2025;Zimmermann. Insbesondere unter
Herausarbeitung ökonomischer Aspekte der geltungserhaltenden Reduktion im Rahmen All-
gemeiner Geschäftsbedingungen: Dedual.



1. Vorfrage: Geltungserhaltende Reduktion
zwischen nationalem und EU-Recht

Bei der geltungserhaltenden Reduktion handelt es sich grundsätzlich um ein
Instrument des deutschen Zivilrechts. Grundlagen, Voraussetzungen und Grenzen
einer Rückführung kartellverbotswidriger Vereinbarungen beurteilen sich daher in
erster Linie nach nationalem Recht. Gleichzeitig berührt die geltungserhaltende
Reduktion jedoch die Nichtigkeitsfolge aus Art. 101 Abs. 2 AEUV in ihrem Kern.
Denn sie führt im Ergebnis dazu, dass eine kartellverbotswidrige Vereinbarung vor
der Nichtigkeit bewahrt wird, ein in ihr enthaltener, kartellrechtlich zulässiger Kern
also aufrechterhalten und nur der überschießende Teil von der Nichtigkeit erfasst
wird. An die Reichweite der Nichtigkeit stellt das europäische Recht jedoch eigene
Anforderungen, die nicht zur Disposition der nationalen Gerichte stehen können.

Die geltungserhaltende Reduktion nimmt damit eine Art Zwitterstellung zwi-
schen nationalem und Europarecht ein. Daher ist vorab, losgelöst von den techni-
schen Details, eine Herleitung der Methodik sowohl aus nationalem Recht als auch
unmittelbar aus dem EU-Recht zu erwägen.2

Verschiedene Entscheidungen der Europäischen Kommission im Bereich nach-
vertraglicher Wettbewerbsverbote, in einem Fall bestätigt durch den EuGH, geben
Anlass zur Auseinandersetzung mit der Frage, ob die geltungserhaltende Reduktion
Art. 101 AEUV unmittelbar immanent sein könnte. Auch kommt in Betracht, ein
Recht auf geltungserhaltende Reduktion aus dem effet utile herzuleiten.3 Darüber
hinaus gibt ein rechtsvergleichender Blick auf Rechtsordnungen benachbarter
Mitgliedstaaten Aufschluss über die Handhabung einer ähnlichen Methodik in an-
deren Jurisdiktionen.4

2. Materielle Kernfragen

Die zentrale wissenschaftliche Auseinandersetzung betrifft zunächst die Frage
der Teilbarkeit als Kernkriterium der Anwendung einer geltungserhaltenden Re-
duktion. Die damit einhergehenden Problemstellungen sind methodischer Natur und
werden aus diesem Grund den weiteren Forschungsfragen vorangestellt (a)). Der
Fokus liegt sodann auf der Frage der Vereinbarkeit der Methodik mit der kartell-
rechtlichen Nichtigkeitsfolge (b)). Aufgrund der spezifischen Konstellationen, die
sich im deutschen Kartellrecht an der Schnittstelle zum allgemeinen Zivilrecht er-
geben können, ist darüber hinaus eine Analyse der rein nationalen Fragestellungen
angezeigt (c)).

2 Siehe dazu unter C.I. (S. 50 ff.).
3 Siehe dazu unter C.II. (S. 54 ff.).
4 Siehe dazu unter C.III. (S. 72 ff.).
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a) Methodische Grundlagen: Teilbarkeit kartellverbotswidriger Abreden

Die vom EuGH erlassenen Urteile zum Bereich der Teilnichtigkeit lassen erste
wichtige Rückschlüsse auf die Auslegung des Begriffs der Teilbarkeit zu. Mangels
weiterer konkreter europarechtlicher Vorgaben ist für die Analyse der methodischen
Grundlagen, Voraussetzungen und Grenzen einer geltungserhaltenden Reduktion
allerdings maßgeblich auf das nationale Recht zurückzugreifen.

Ungeklärt ist bereits die Frage, ob die zivilrechtliche Methodik der geltungser-
haltenden Reduktion überhaupt, und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen und
mit welchen Konsequenzen auf das Kartellverbot Anwendung findet.5 Hier fehlt es
an einer einheitlichen Rechtsprechung.

So hat sich der BGH zwar wiederholt mit der Frage einer geltungserhaltenden
Reduktion kartellverbotswidriger Wettbewerbsverbote befasst.6 Auch setzte er sich
immer wieder mit überschießenden Bezugsbindungen auseinander, die in zeitlicher,
räumlicher oder sachlicher Hinsicht unzulässig waren.7 Inhaltlich sind die Ent-
scheidungen jedoch größtenteils uneinheitlich. Während der BGH eine geltungs-
erhaltende Reduktion zeitlich überschießender Wettbewerbsverbote und Bezugs-
bindungen in aller Regel akzeptiert, lehnt er zum Teil deren räumliche und/oder
sachliche Rückführung ab.

Hier wird zu analysieren sein, mit welchen Argumenten und unter welchen
Voraussetzungenvon derMöglichkeit einer geltungserhaltenden Reduktion in diesen
verschiedenen Dimensionen auszugehen ist.8 Dabei hat stets eine parallele Analyse
der relevanten nationalen Rechtsprechung des BGH und der einschlägigen EuGH-
Rechtsprechung – soweit vorhanden – zu erfolgen.

Jenseits von Wettbewerbsverboten und Bezugsbindungen existiert keine Recht-
sprechung zur geltungserhaltenden Reduktion kartellverbotswidriger Vereinbarun-
gen. Jedoch geben die relevanten Entscheidungen keinen Hinweis darauf, dass die
Methodik ausschließlich in diesen Zusammenhängen anwendbar ist. Daher ist an
dieser Stelle auch zu analysieren, ob andere Formen von Wettbewerbsbeschrän-
kungen geltungserhaltend reduziert werden können.9

Besondere Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit den methodischen Grund-
lagen ist schließlich der Frage zu widmen, wie der Richter den nach Anwendung der
geltungserhaltenden Reduktion verbleibenden, kartellrechtlich zulässigen Teil der
Vereinbarung zu bestimmen hat. Inhaltlicher Schwerpunkt ist hier die Auseinan-

5 Siehe dazu unter D.I. (S. 101 ff.).
6 Vgl. z.B. BGH GRUR 1984, 753 – Heizkessel-Nachbau.
7 Vgl. z.B. BGH NJW 1972, 1459.
8 Siehe dazu unter D.II. (S. 111 ff.).
9 Siehe dazu z.B. das praktische Beispiel unter D.II.3.b) (S. 128 f.).
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